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Lebensmittelstandards in 
Handelsabkommen 
Unterschiedliche Regelungstraditionen von EU und USA und Tipps für TTIP 
Bettina Rudloff 

Die EU ist weltweit sowohl größter Exporteur als auch größter Importeur landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse. Handelspartner sind vor allem die USA, Argentinien, Brasilien, 
Russland und China. Der Handel mit diesen Erzeugnissen wird durch eine Vielzahl 
von Maßnahmen beeinflusst. Neben den Zöllen spielen bei Nahrungsmitteln zunehmend 
sogenannte Nicht-tarifäre Maßnahmen (NTMs) eine Rolle. Darunter fallen etwa produkt-
bezogene Grenzwerte, zum Beispiel für Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, Produk-
tionsvorschriften oder Verpackungs- und Kennzeichnungsnormen. Solche Maßnahmen 
können die Kosten und den Handel viel stärker beeinflussen als Zölle. Im Abbau von 
NTMs, der auch mit dem Transatlantischen Handels- und Investitionsabkommen (TTIP) 
zwischen der EU und den USA geplant ist, stecken große Wachstumspotenziale. 

 
In der europäischen Öffentlichkeit herrscht 
die Sorge vor, dass TTIP EU-Standards unter-
minieren könne und als Folge sogenannte 
Chlorhühner und Hormonfleisch eingeführt 
würden. Beide waren bislang in der EU ver-
boten. Wird es aber zwangsläufig zu einem 
Wettlauf nach unten kommen und werden 
in jedem Fall die US-Standards übernom-
men? Und sind diese wirklich »schlechter«? 

Agrarhandel: ein Klassiker für 
Konflikte 
Insgesamt ist der transatlantische Agrar-
handel von geringer Bedeutung, sein Volu-
men hat sich zudem in den letzten zwanzig 
Jahren halbiert: Derzeit hat er nur einen 

Anteil von 5 Prozent am gesamten EU-US-
Güterhandel. Für den EU-Agrarsektor aber 
ist er sehr wichtig: Die USA sind Haupt-
Exportziel, während die EU nur Rang 5 der 
Zielländer von US-Ausfuhren belegt. Beide 
Akteure schotten ihren Agrarsektor stark ab: 
 Die Zölle für Industrieprodukte liegen in 
der Europäischen Union bei durchschnitt-
lich 4 Prozent des Warenwerts (USA: 3), für 
Agrarprodukte jedoch bei 13 Prozent (USA: 
4,7 Prozent). Für strategisch wichtige Pro-
dukte gelten noch deutlich höhere Zölle: 
Der durchschnittliche EU-Zoll auf Milch-
produkten liegt bei über 50 Prozent, auf 
einzelnen Produkten sogar bei über 600 
Prozent (USA: 20 Prozent, Maximalzoll bei 
95 Prozent). 
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 Die Zollwirkung (»Zolläquivalent«) nicht-
tarifärer Maßnahmen (NTMs) ist methodisch 
schwer einzuschätzen; die Schätzungen für 
den einem Zoll äquivalenten Zuschlag auf 
den Warenwert weisen entsprechend große 
Spannbreiten auf: von 20 bis 57 Prozent auf 
EU-Seite und von 17 bis über 70 Prozent in 
den USA. Ungeachtet dessen nutzen sowohl 
die USA, die mit Blick auf Zölle eher als libe-
raler Wirtschaftsakteur gelten, als auch die 
EU diese Maßnahmen in großem Umfang. 

Weil der Außenschutz durch NTMs ein 
so hohes Niveau hat, wird von deren Abbau 
im Zuge des TTIP ein besonders großes 
Wachstum des Agrarhandels erwartet: Die 
meisten Schätzungen rechnen mit einem 
vergleichsweise deutlichen Wachstum von 
etwa 20 Prozent. Insbesondere der Export 
tierischer Produkte aus der gesamten EU 
könnte nach diesen Annahmen eine Steige-
rung gar um 400 Prozent erleben. 

Agrarverhandlungen sind häufig eine 
Art Lackmustest für den Abschluss umfas-
sender Handelsabkommen: Sie berühren 
nicht nur unmittelbar sensible Verbrau-
cherinteressen, sondern auch Interessen 
der meist starken nationalen Agrarlobby. 
Schon die Uruguay-Runde der Welthandels-
organisation (WTO) von 1986 bis 1994 wäre 
beinahe wegen eines transatlantischen 
Konflikts über Ölsaaten geplatzt. Auch die 
jüngste Etappe der laufenden Doha-Verhand-
lungen, die Ministerkonferenz Ende 2013, 
konnte nur dadurch erfolgreich zu Ende 
geführt werden, dass man Indien bei seinen 
Nahrungssubventionen Zugeständnisse 
machte. In bereits abgeschlossenen Abkom-
men haben viele Staaten für den Agrar-
sektor ebenfalls Ausnahmen definiert: So 
wurden etwa Agrarprodukte oft komplett 
von der Marktöffnung ausgenommen oder 
die Verhandlungspartner verabredeten 
längere Fristen für die Liberalisierung. Dies 
war zum Beispiel in der EU-Zollunion mit 
der Türkei und in den EU-Mittelmeerabkom-
men der Fall; selbst im Europäischen Wirt-
schaftsraum, der die EU- und die EFTA-
Staaten (mit Ausnahme der Schweiz) um-
fasst, gelten Sonderregelungen für Agrar-
produkte. 

WTO-Regeln für 
Lebensmittelstandards 
Staaten können Lebensmittelstandards 
nicht beliebig festsetzen. Zumindest die 
Mitgliedstaaten der WTO müssen gewisse 
Spielregeln einhalten: 
 Das General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) vertritt den Grundsatz des freien 
Marktzugangs, der gleichberechtigt für alle 
Staaten gilt (Art. I). Regeln für Importeure 
dürfen nicht strenger sein als solche für 
heimische Produzenten (Art. III). Insbeson-
dere mengenmäßige Handelsbeschränkun-
gen sind zu unterlassen (Art. XI). Für alle 
Prinzipien und Verbote gelten jedoch Aus-
nahmen, etwa für Maßnahmen zum Schutz 
der menschlichen, tierischen und pflanz-
lichen Gesundheit (Art. XX [b]).  
 Das Abkommen über sanitäre und phyto-
sanitäre Standards (SPS-Abkommen) gewährt 
prinzipiell die Freiheit, national über not-
wendige Schutzstandards zu entscheiden 
(Art. 2). Gleichzeitig aber verweist es auf die 
Einhaltung internationaler Standards, die 
von der Codex-Alimentarius-Kommission 
der WHO/FAO, der Internationalen Pflan-
zenschutzkonvention und dem Internatio-
nalen Tierseuchenamt gesetzt wurden 
(Art. 3). Eine Abweichung von diesen Stan-
dards muss mit einer wissenschaftlichen 
Risikoschätzung begründet werden (Art. 5 
und speziell 5.7). 

Äquivalenz als Alternative zur 
Harmonisierung 
Ist eine Harmonisierung im Sinne identi-
scher Standards nicht möglich, empfiehlt 
die WTO Äquivalenz: die gegenseitige An-
erkennung abweichender Regulierungen, 
sofern mit ihnen das gleiche Schutzniveau 
erreicht wird (Art. 4 SPS). Eine solche An-
erkennung, Ergebnis komplexer Konformi-
tätsbewertungen, kann sich entweder nur 
auf Bestimmungen für einzelne Produkte 
oder aber das gesamte Regulierungssystem 
eines Handelspartners beziehen. Trotz ver-
bleibender nationaler Regelungen ergeben 
sich auf diese Weise Kosteneinsparungen 
und somit Handelsvorteile, weil zum Bei-
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spiel doppelte Qualitätsprüfungen und 
teure Kontrollen an der Grenze entfallen. 
Diese Einsparungen können bis zu einem 
Drittel aller Produktionskosten ausmachen, 
wie das etwa beim Export marokkanischer 
Tomaten in die EU der Fall ist. 

Die Sünderin:  
Die EU auf der Anklagebank der WTO 
Wie die WTO-Regeln auszulegen sind, 
wird vielfach im Rahmen von WTO-Streit-
verfahren geklärt. Nur 10 Prozent aller 
WTO-Streitfälle betreffen Fragen der Lebens-
mittelsicherheit. An einem Drittel davon ist 
die EU beteiligt. Häufig sind die USA der 
Prozessgegner: 

Im »Hormon-Streit«, der Ende der achtziger 
Jahre aufkam, klagten die USA und Kanada 
die EU an, weil sie die Einfuhr von amerika-
nischem und kanadischem Rindfleisch ver-
boten hatte. In der EU ist der Einsatz von 
Wachstumshormonen als Leistungssteige-
rern in der Mast nicht gestattet, weil sie als 
krebsauslösend eingeschätzt werden. Da die 
EU für diese Kausalität aber keinen Nach-
weis in Form einer Risikoschätzung führen 
konnte, die von der WTO akzeptiert wurde, 
hat die WTO die Europäische Union 1998 
verurteilt. Als die EU ihr Verbot dennoch 
aufrechterhielt, erlaubte die Welthandels-
organisation den USA und Kanada, Straf-
zölle auf europäische Importe in einem Wert 
von insgesamt 120 Millionen US-Dollar pro 
Jahr zu erheben. Der jahrzehntelange Streit 
konnte erst 2009 beigelegt werden. Die EU 
erließ Quoten für die Einfuhr von hormon-
frei erzeugtem amerikanischem und kana-
dischem Premiumfleisch, für die sie Zoll-
freiheit gewährte. In der Folge hoben die 
USA und Kanada ihre Strafzölle auf. 

In einem Streitfall zu Biotechnologieproduk-
ten klagten die USA, Kanada und Argenti-
nien 2003 gegen die EU, die fünf Jahre zu-
vor ein Moratorium für die Zulassung dieser 
Produkte verhängt hatte, das für die kla-
genden Staaten einem Markzugangsverbot 
gleichkam. Im Jahr 2006 wurde die EU 
schließlich verurteilt. In der EU selbst wird 
bislang nur eine gentechnisch veränderte 

Maispflanze angebaut, und dies lediglich 
in fünf Mitgliedstaaten (Spanien, Portugal, 
Tschechische Republik, Slowenien, Rumä-
nien). Dabei hat die Europäische Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) wieder-
holt festgestellt, dass gentechnisch ver-
änderte Lebensmittel kein Gesundheits-
risiko darstellen. 

Die USA haben 2009 eine Klage im Streit 
um Geflügel angemeldet, das mit Chlor anti-
bakteriell dekontaminiert wurde; das Ver-
fahren ruht zurzeit. Die Klage richtet sich 
gegen das von der EU 1997 erlassene Ver-
bot, amerikanisches Geflügel zu importie-
ren, das mit Chlor gesäubert wurde; die EU 
gestattet nur eine Wasser- und Kühlbehand-
lung. Die EFSA konnte auch in diesem Fall 
keine Gesundheitsrisiken feststellen. 

Regulierungstradition der EU abhängig 
von Partnerland und Produkt 
Insgesamt hat die EU mehr als 770 inter-
nationale Abkommen zum Agrarhandel 
geschlossen, die ganz unterschiedlicher Art 
sind. Das Spektrum reicht von umfassen-
den Handelsabkommen bis hin zu spezi-
fischen Abkommen, die nur ein einziges 
Produkt betreffen. 

Aufgrund der Geschichte ihrer Integra-
tion hat die EU langjährige Erfahrungen 
mit der Harmonisierung und wechselseiti-
gen Anerkennung von Äquivalenz, die auch 
dem EU-Binnenmarkt zugrunde liegen. 
Die Ansätze differieren je nach Partnerstaat 
und Produkt: 

(1)  Abgestufter Harmonisierungsanspruch. 
Für EU-Beitrittskandidaten ist vollständige 
Harmonisierung das Ziel. Wer Mitglied 
in der EU werden will, muss sämtliche EU-
Standards und -Regulierungssysteme (»Acquis 
communautaire«) übernehmen. Auch im 
Falle von Drittlandstaaten, mit denen Frei-
handelszonen und Zollunionen vereinbart 
wurden, wird oft neben dem Zollabbau 
eine Harmonisierung von Standards auf EU-
Niveau angestrebt: So haben sich die EFTA-
Staaten Island, Norwegen und Liechten-
stein in Abstimmung mit der EU entschie-
den, den entsprechenden Teil des EU-Acquis 
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zu übernehmen. Die nationalen Behörden 
Islands und Norwegens, die beide Beobach-
terstatus in der EFSA haben, sollen zudem 
eng mit der EFSA kooperieren. Unter dem 
Ankara-Abkommen der EU mit der Türkei 
kommt dagegen nur eine Handvoll verarbei-
teter Agrarerzeugnisse in den Genuss der 
Zollfreiheit. Lebensmittelbestimmungen sind 
dabei nicht erfasst. Beim Import türkischer 
Agrarprodukte gelten also EU-Standards. 

(2)  Flexible Äquivalenz. Die wechselseitige 
Anerkennung von Äquivalenz, häufigste 
Praxis der Kooperation, kann wiederum in 
sehr unterschiedlicher Form erfolgen: So 
wurde im bilateralen Landwirtschaftsabkom-
men mit der Schweiz individuelle veterinär-
rechtliche Anerkennung vereinbart, die 
sich auf Positivlisten für einzelne Prozesse 
und Produkte stützt. Mit den Deep and Com-
prehensive Free Trade Agreements (DCFTA), 
einem neueren Typ von Handelsabkom-
men, will die EU im Handel mit Nachbar-
staaten gerade NTMs abbauen, was ins-
besondere im Agrarsektor Schwierigkeiten 
birgt. Für Assoziierungsabkommen etwa 
mit den Mittelmeerpartnerländern ist seit 
2011 eine entsprechende Neuausrichtung 
geplant, die bislang aber nur mit sehr weni-
gen Partnern in Angriff genommen wurde. 
Mit Marokko wird seit Frühjahr 2013 ver-
handelt. Mit Ägypten, Jordanien und Tune-
sien führt die EU vorbereitende Dialoge. 

Im Handel mit anderen, weiter entfern-
ten Drittstaaten wird sehr unterschiedlich 
mit Standards umgegangen: In wenigen pro-
duktspezifischen Abkommen wird mittels 
Positivlisten definiert, was unter welchen 
Bedingungen als gleichwertig anerkannt 
wird. Die Bandbreite möglicher Grade an 
Äquivalenz reicht von einer vollständigen 
über eine bedingte Anerkennung bis hin 
zur Verweigerung, also zum Ausschluss von 
Äquivalenz. Die Veterinärabkommen der 
EU mit den USA, Kanada und Neuseeland 
erfassen nur für tierische Produkte eine 
unterschiedliche Anzahl von Bestimmun-
gen, für welche die verschiedenen Äquiva-
lenzgrade definiert werden (Abbildung 1). 
Wird über ein umfassendes Handelsabkom-
men verhandelt, ersetzt dieses nach erfolg-

reichem Abschluss in der Regel zuvor beste-
hende Äquivalenzabkommen. Mit den afri-
kanischen, karibischen und pazifischen 
Staaten, den AKP-Staaten, verhandelt die 
EU zurzeit über Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen (EPAs). Hier sind im Interesse 
des Zugangs zum EU-Markt wiederum gera-
de die Standards für die Partnerländer ent-
scheidend – vollständige Zollfreiheit nützt 
nichts, wenn der Marktzutritt verwehrt 
wird, weil Standards nicht eingehalten 
werden. Nur in wenigen Abkommen (EU-
Cariforum, EU-Pazifik) ist eine vollstän-
dige wechselseitige Anerkennung als Ziel 
genannt. Meist geht es um die Einhaltung 
von EU-Standards, deren Etablierung die 
EU entwicklungspolitisch unterstützt. 

(3)  Sonderfall Bioprodukte. Bei den Regeln 
für den Import sogenannter Bioprodukte 
findet sich die ganze Spannweite möglicher 
Kooperation: Von der EU anerkannte Kon-
trollstellen in Drittländern beglaubigen die 
Gleichwertigkeit einzelner auszuführender 
Bioprodukte, was zudem von der EU zusätz-
lich getestet wird. Wird aber die gesamte 
Bioproduktion eines Herkunftslandes als 
gleichwertig anerkannt, gelten einfachere 
Bestimmungen für alle einschlägigen 
Erzeugnisse, eine produktspezifische Zerti-
fizierung entfällt. Im Jahr 2012 fielen elf 
Staaten in diese Kategorie, darunter die USA, 
Kanada, Australien, Israel, Tunesien und 
Indien. Mit einigen von ihnen wurden spe-
zielle bilaterale Bioabkommen abgeschlos-
sen – etwa mit den USA 2012, Kanada 2011, 
Schweiz 2008 und Japan 2010. Diese Abkom-
men erleichtern die Einfuhr insofern zu-
sätzlich, als die EU-Kontrollstellen wegfallen. 

(4)  Institutionalisierte Kooperation. In jün-
geren Handelsabkommen bestimmen zu-
sehends Verfahrensregeln, wie über Äquiva-
lenzanerkennung gemeinsam entschieden 
werden soll: Die Abkommen der EU mit 
Korea, mit Chile und mit Peru/Kolumbien 
integrieren bereits entsprechende SPS-Koope-
rationsgremien. In dem EU-Korea-Abkom-
men und dem Comprehensive Economic 
and Trade Agreement (CETA) mit Kanada 
wird als Novum explizit die Absicht erklärt, 
in Fragen des Tierschutzes zu kooperieren,  
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Abbildung 1 

Flexible Äquivalenz in verschiedenen EU-Veterinärabkommen (VET) und CETA  

(Anzahl enthaltener Rechtsakte) 

 
wofür es bislang nur wenige internationale 
Standardvorgaben gibt, an denen man sich 
orientieren könnte. Im CETA wird zusätzlich 
zum SPS-Gremium ein übergeordnetes ko-
operatives Regulierungsforum etabliert, das 
für alle Sektoren maßgeblich ist. 

Transatlantische Besonderheiten 
Die Lebensmittelbestimmungen der EU und 
der USA unterscheiden sich in vielfacher 
Hinsicht (Tabelle 1, S. 6). Unterschiede las-
sen sich einerseits bei Prozessvorgaben 
feststellen, die etwa für die Bestimmung 
der Seuchenbelastung gelten (Verfahrens-
regelungen). Andererseits gibt es Regelun-
gen, die auf prinzipiell unterschiedlicher 
Einschätzung von Risiken fußen (Risiko-
toleranz). 

Leitbilder:  
EU vorsorgend, USA nachsorgend 
Für die EU hat das Vorsorgeprinzip Leit-
bildfunktion. Demnach besteht dann eine 
Schutzpflicht, wenn Unternehmen nicht 
nachweisen können, dass genutzte Sub-
stanzen oder Verfahren unschädlich sind. 
Für die USA ist dagegen das Nachsorge-
prinzip maßgeblich. Danach ist es an der 
öffentlichen Behörde, eine Schädlichkeit 
festzustellen und auf dieser Basis Verbote 
zu erlassen. Dieser risikobasierte Ansatz, 

der dem der WTO nahekommt, wird durch 
die US-Tradition der Schadenshaftung noch 
unterstützt. Aufgrund der Geltung des Vor-
sorgeprinzips werden gerade neue Techno-
logien oder Substanzen in der EU häufiger 
als in den USA komplett verboten. Diese 
liegen per se oberhalb von Grenzwerten, 
die international als Standards entwickelt 
wurden und zumindest bestimmte Rück-
stände gestatten. Insofern sind EU-Regelun-
gen häufig angreifbar bzw. müssen durch 
eine Risikoschätzung gerechtfertigt werden. 
In den Fällen, in denen auch die USA Verbo-
te erlassen (etwa für die Rohmilchvermark-
tung), gibt es oftmals keinen internatio-
nalen Referenzstandard, der als Grundlage 
für eine Klage vor der WTO dienen könnte. 

Fokus:  
Verfahren (EU) vs. Endprodukt (USA) 
Der Regelungsfokus der EU liegt mehr auf 
dem gesamten Produktionsprozess als auf 
dem Endprodukt. Dieser Ansatz stellt hohe 
Anforderungen an jede Stufe dieses Prozes-
ses. So soll in der EU etwa die Keimbelastung 
von Fleisch mittels durchgängiger Hygiene 
minimiert werden, die auf dem Hof beginnt 
und bis zum Teller des Endverbrauchers 
reicht. Entscheidend werden damit auch 
Maßnahmen, die eine Rückverfolgung er-
möglichen sollen, wie etwa Erkennungs-
chips für Tiere, aber auch aufwendige  

Vollständige Äquivalenz 

Ausschluss von Äquivalenz 
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Tabelle 1 

Transatlantische Regelungsunterschiede:  

Verfahrensregelungen und Risikotoleranzen ( Verbot, √ Erlaubnis) 

 EU USA WTO-Fall 

Verfahrensregelungen    

 für genetisch veränderte Lebensmittel    

 _Öffentliches Zulassungsregister √ nicht vorhanden  

 für Tier- und Pflanzenseuchen    

 _Regionalisierungsansatz Region oft differenziert Region oft der Staat  

 _Escherichia-coli-Test bei Krustentieren im Tierfleisch im Wasser  

Prinzipielle Risikotoleranzen    

 bei genetisch veränderten Lebensmitteln    

 _Zulassung √ EU-weit 

 durch Mitgliedstaat 

√ EU verurteilt 

 _Kennzeichnungspflicht √ falls Inhalt > 0,9% –  

 bei Fleisch    

 _Durchführung von Dekontaminierung    

 ... mit Chlor   √ noch kein Urteil 

 … mit Milchsäure √ √  

 _Einsatz von Leistungsförderern  

(Hormone/Betablocker) 

 √ EU verurteilt 

 _Einsatz von Antibiotika    

 … als Leistungsförderer  √  

 … tierärztlich im organischen Landbau √   

 bei Tierklonung    

 _Vermarktung als Nahrungsmittel √, neuer Vorschlag zum Ver-

bot im Legislativverfahren 

√  

 _Kennzeichnungspflicht – –  

 bei Milch    

 _Rohmilchvermarktung √   

 _Einsatz von Leistungsförderern  

(Bovines Somatotropin) 

 √  

 
 
Dokumentationen über alle Produktions-
stufen hinweg. Die USA dagegen nehmen 
das Endprodukt stärker in den Blick und 
praktizieren eine chemische Fleischbehand-
lung etwa mit Chlor, die am Ende der Pro-
duktion Keime abtöten soll. 

Entscheidungsverfahren:  
EU politischer, USA risikobasierter 
Transatlantische Regulierungsunterschiede 
beruhen auch auf abweichenden internen 
Entscheidungsverfahren. In der EU ist die 
Risikoschätzung seit der BSE-Krise institu-

tionell vom Risikomanagement getrennt. 
Die EFSA (und vergleichbare Behörden in 
Mitgliedstaaten) prüft die von Unterneh-
men vorgelegten Risikoschätzungen. Für 
die im Rahmen des Risikomanagements 
zu treffende Entscheidung, diese Produkte 
auch für die Nutzung zu erlauben, existiert 
ein Verfahren, in das Kommission, Minister-
rat und Europäisches Parlament involviert 
sind. Häufig folgen deren Vertreter nicht 
dem Ergebnis der Risikoschätzung der 
EFSA – so etwa bei gentechnisch veränder-
ten Organismen (GVOs) oder auch bei der 
Chlorbehandlung von Schlachtkörpern. 
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Beschlüsse zu eher technischen Aspekten 
haben oft die Form eines delegierten Rechts-
akts, bei dem der Europäischen Kommis-
sion größere Entscheidungsbefugnisse ver-
liehen werden als Europaparlament und 
Mitgliedstaaten. Zu solchen technischen 
Aspekten zählen zum Beispiel die Nutzung 
von GVOs und von Zusatzstoffen. Die alten 
Veterinärabkommen mit den USA und Kana-
da wurden sogar auf Basis von Ratsbeschlüs-
sen unterzeichnet, was sowohl Europaparla-
ment als auch nationale Parlamente – im 
Unterschied zu den aktuell verhandelten 
Handelsabkommen – komplett ausschloss. 

In den USA gibt es keine institutionelle 
Trennung zwischen Risikoschätzung und 
Risikomanagement, dafür aber je nach 
Produkt unterschiedliche Zuständigkeiten. 
Daraus lässt sich erklären, dass die Kohä-
renz zwischen Risikoschätzung und poli-
tischem Risikomanagement in den USA 
größer ist als in der EU – politische US-Ent-
scheidungen etwa über Zulassungen folgen 
stärker dem Ergebnis der Risikoschätzung. 

Tipps für TTIP, abgestimmt auf 
Regelungsunterschiede 
(1) Äquivalenz bei Verfahrensregeln: 

Seuchendefinition und bakterielle 
Prüfung 

Eine Harmonisierung oder Anerkennung 
verfahrensbezogener Maßnahmen wird 
dann möglich, wenn sie auf ähnlichen Risi-
koeinschätzungen beruhen und somit ein 
gleichwertiges Schutzniveau anstreben. 
 Flexible Äquivalenz. Seit dem 26. September 
2014 liegt die konsolidierte Fassung des 
CETA vor, so dass sich die Ersetzung des Ve-
terinärabkommens nachvollziehen lässt 
(Abbildung 1, S. 5): Die Anzahl enthaltener 
Regelungsbereiche ist auf Seiten der EU zwar 
von 108 (Veterinärabkommen) auf 75 (CETA) 
gesunken, aber dafür ist die Zahl der als 
äquivalent definierten Bereiche von 3 auf 7 
gestiegen. Kanada akzeptiert nach wie vor 
nur 3 Bestimmungen als gleichwertig. Bei-
de Seiten schließen wie bisher einige Berei-
che von der Äquivalenz aus (EU: 12, Kanada: 
10). Für den größten Teil werden zusätzliche 

Bedingungen gestellt. Eine ähnliche Flexibi-
lität ist prinzipiell auch im TTIP vorstellbar, 
dessen Bestimmungen die des geltenden 
Veterinärabkommens ersetzen würden. 
 Gemeinsame Entscheidungsverfahren im »leben-
den Abkommen«. Ähnlich wie im CETA sind 
auch im TTIP ein SPS-Kooperationsgremium 
sowie ein generelles Regulierungsforum 
vorgesehen. Während sich das SPS-Forum 
mit der Umsetzung der betreffenden Maß-
nahmen befasst, soll das Regulierungsforum 
einen laufenden Austausch über Bestim-
mungen ermöglichen, die noch kein Ge-
genstand des Abkommens sind. Dies beträfe 
etwa pflanzliche Bestimmungen. Wichtig 
wäre eine ausgewogene Besetzung des Regu-
lierungsrats: Neben Vertretern der Indus-
trie sollten auch solche der Zivilgesellschaft 
in den Aushandlungsprozess eingebunden 
werden. In CETA wird dies zumindest emp-
fohlen. Damit würden nicht nur die reinen 
Gesundheits- und Handelswirkungen neuer 
oder neu angeglichener Standards berück-
sichtigt, sondern auch die Folgen für Ver-
braucher. Im CETA wird zudem als wichtig 
betont, Vertreter von Drittstaaten zu betei-
ligen, was ebenso bei TTIP gelten sollte. 
 
(2) Bei Risikotoleranzen erkaufte Freiheit 

und Kennzeichnung: Leistungsförderer, 
GVOs und Dekontaminierung 

Bestehen prinzipielle Unterschiede in der 
Art, wie ein Risiko bewertet wird, ist eine 
Verständigung über ein gleichwertiges 
Schutzniveau und damit eine Äquivalenz-
anerkennung nicht möglich. Doch muss es 
nicht zwangsläufig dazu kommen, dass sich 
der Ansatz eines Akteurs durchsetzt: 
 Kompensationsgeschäfte. Bei der nach Jahr-
zehnten gefundenen Einigung im Hormon-
fleischstreit haben beide Seiten gewonnen: 
Die EU erkaufte sich die Option, an den 
eigentlich verurteilten Standards festzuhal-
ten, mit Zollangeboten an die erfolgreichen 
Kläger. Kanada und die USA genossen Zoll-
freiheit für eine begrenzte Menge von hor-
monfreiem Rindfleisch, für das die EU 
ansonsten recht hohe Zölle erhebt. 

Wegen des geltenden Chlorverbots konn-
ten im Jahr 2013 nur 200 Tonnen chlorfrei 
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produziertes Geflügel aus den USA in die 
EU importiert werden. Für Geflügelimporte 
gilt eine Quote mit vergünstigtem Zoll, 
die mit dieser Menge bei weitem nicht aus-
geschöpft wird. Weitere Zollsenkungen bis 
hin zur Zollfreiheit könnten für die USA 
Anreiz sein, größere Mengen zu produzie-
ren, um die entstehenden höheren Produk-
tionskosten zu decken. Auch für den Ein-
satz anderer Leistungsförderer (Somato-
tropin in der Milchproduktion, Betablocker 
in der Schweinemast), die in der EU verbo-
ten sind, wären Zollanreize zur Einhaltung 
des EU-Standards eine mögliche Lösung. 
 Private Kennzeichnung als Lösungsoption. Mit 
der privaten, freiwilligen Kennzeichnung 
konnten bereits Streitfälle gelöst werden – 
die USA etwa wurden von der WTO ver-
urteilt, weil sie den Import von Thunfisch 
aus Mexiko wegen der dort üblichen Fang-
methode verboten hatten, die Delfine schä-
digte. Ein privates Label »delfinfreundlicher 
Thunfisch« hatte zur Folge, dass sich die 
in den USA erlaubte Fangmethode ohne 
jeglichen gesetzlichen Standard auf dem 
Markt durchsetzte, da die Verbraucher 
anderen Thunfisch komplett ablehnten. 
Allerdings kann auch eine Kennzeichnungs-
regel handelsverzerrend wirken und zum 
Gegenstand von Streitfällen werden: Die 
amerikanische Kennzeichnung der Herkunft 
von Fleisch ist verurteilt worden, weil darin 
eine ungerechtfertigte Ungleichbehand-
lung heimischer Produkte und kanadischer 
Importe gesehen wurde. Ähnlich könnte 
auch die in der EU geltende gesetzliche 
Pflicht zur Kennzeichnung gentechnisch 
veränderter Nahrungsmittel oder eine 
etwaige Pflicht zur Kennzeichnung von 
chlorbehandeltem Geflügel angreifbar sein, 
wenn sie diskriminierend wirken würden. 
Rein private Labels böten eine Lösung, 
da gegen sie nicht vor der WTO geklagt 
werden kann. 

Für die Streitbeilegung ist eine Kultur der 
Offenheit und der Transparenz nötig 
Obwohl Unterschiede in Verfahren und 
Risikoeinschätzung zwischen beiden Seiten 

des Atlantiks offenkundig sind, zeigt ein 
Blick auf bestehende Abkommen, dass es 
eine Reihe von Ansätzen gibt, mit denen 
sich Streitfragen in den TTIP-Verhandlun-
gen klären lassen. Diese Ansätze bieten 
Alternativen zur befürchteten Vereinheit-
lichung der Standards, bei der beide Seiten 
einen Standard übernehmen. 

Auch ein Beibehalten eigener Standards 
ist möglich. Ein solches Beharren auf eige-
nen Standards bedeutet zwar den Verzicht 
auf Wohlfahrtsgewinne aus intensiverem 
Handel, wie sie das TTIP bieten soll. Doch 
hat das Beharren auch einen Nutzen. Er 
besteht erstens in der Verringerung exter-
ner Kosten, die von den üblichen Risiko-
schätzungen nicht erfasst werden – etwa 
solche Gesundheits- oder Umweltwirkun-
gen, die man gewöhnlich nicht testet. Die 
Methodik der Risikoschätzung und auch 
die Meinung der Experten, was genau zu 
schätzen sei, sind ohnehin einem ständigen 
Wandel unterworfen: In Zukunft dürften 
daher andere Risiken geschätzt werden als 
heute. Der zweite Nutzen, den das Fest-
halten an eigenen Standards hat, liegt in 
dem politischen Gewinn, der erzielt wird, 
indem man das Verbrauchervertrauen 
schützt. Dieses Vertrauen beruht auf sub-
jektiver Wahrnehmung, die von natur-
wissenschaftlicher Risikoschätzung un-
berührt bleibt. Die Verbraucherwahrneh-
mung wird als willkürlicher Aspekt von der 
WTO nicht als maßgebender Faktor poli-
tischer Entscheidungen akzeptiert. Da Risi-
kobewertung aber immer auch ein sozio-
kultureller, subjektiver Vorgang ist, wird es 
auch in Zukunft Konflikte zwischen Staaten 
geben. Umso wichtiger ist es, dass diese 
Konflikte transparent und offen ausgetra-
gen werden. Die empfohlene Öffnung des 
Regulierungsrats für gesellschaftliche 
Gruppen und im CETA auch für Drittstaa-
ten sollte daher realisiert und zudem ins 
TTIP übernommen werden. 
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